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 Wissenswertes ____________________________  
 

BMWi: Verbindliche Handlungsleitlinien mit vergaberechtliche Erleichterungen im Rahmen des Konjunk-

turpakets gültig ab 09.07.2020 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat mit seiner Pressemitteilung vom 08.07.2020 verbindliche Handlungsleitli-

nien für die Vergabe öffentlicher Aufträge zur Beschleunigung investiver Maßnahmen zur Bewältigung der wirt-

schaftlichen Folgen der COVID-Krise festgeschrieben und verkündet. Die Maßnahmen sind Teil des Konjunktur-

paktes. Sie sind am 09.07.2020 in Kraft getreten und gelten bis zum 31.12.2021. Der Bundesverwaltung werden 

damit Möglichkeiten zur Vereinfachung des Vergaberechts an die Hand gegeben.  

 

Pressemitteilung: „Altmaier: Mit schnelleren und einfacheren Auftragsvergaben geben wir zusätzlichen Schwung 

für Wiederbelebung unserer Wirtschaft  

Zur Beschleunigung öffentlicher Investitionen hat die Bundesregierung heute den Weg dafür freigemacht, dass 

die Bundesverwaltung noch schneller und einfacher öffentliche Aufträge vergeben kann, um damit die Konjunk-

turbelebung zu unterstützen. Damit wird eine weitere Maßnahme des Konjunkturpakets umgesetzt.  

Altmaier: „Mit bis zu 500 Milliarden Euro an Auftragsvolumen pro Jahr ist der Staat ein riesiger Auftraggeber. Mit 

den Handlungsleitlinien für schnellere und einfachere Vergaben der Bundesverwaltung helfen wir jetzt dabei, 

dass Vorhaben und Investitionen schnell umgesetzt werden können. Damit geben wir zusätzlichen Schwung für 

die Wiederbelebung unserer Wirtschaft.“Die vom Bundeskabinett auf Vorschlag von Bundesminister Altmaier 

beschlossenen Handlungsleitlinien für die Vergabe öffentlicher Aufträge zur Beschleunigung investiver Maßnah-

men zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie enthalten insbesondere folgende Er-

leichterungen:  

 Bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen können bis zu einer Wertgrenze von 100.000 Euro ohne Um-

satzsteuer vereinfachte und schnellere Vergabeverfahren durchgeführt werden (insbesondere Verhand-

lungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb).  

 Bei Bauaufträgen beträgt diese Grenze bis zu 1 Million Euro ohne Umsatzsteuer.  

 Die Werte für den Direktauftrag von Waren und Dienstleistungen werden von 1.000 auf 3.000 Euro und 

beim Direktauftrag von Bauleistungen von 3.000 auf 5.000 Euro hochgesetzt. Hier kann der öffentliche 

Auftraggeber unmittelbar den Auftrag erteilen, ohne zuvor ein förmliches Vergabeverfahren durchführen 

zu müssen.  

 Die Fristen für die Einreichung der Angebote und Teilnahmeanträge können leichter verkürzt werden. 

 

Die Bundesregierung unterstreicht in den Handlungsleitlinien aber auch die Bedeutung der öffentlichen Beschaf-

fung zur Verwirklichung der Klimaschutzziele und Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Darüber hinaus 

sollen die öffentlichen Investitionsfördermaßnahmen insbesondere auch dafür genutzt werden, um Kleine und 

mittlere Unternehmen, Start-Ups und Innovationen zu stärken. Über die Handlungsleitlinien hinaus wird das Bun-

desministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft auch auf Europäischer Ebene 

für die Optimierung des EU-Vergaberechts werben. Denn die umfangreicheren Investitionsmaßnahmen der öf-

fentlichen Hand, die zur Konjunkturbelebung besonders wichtig sind, müssen in vielen Fällen nach europäischem 

Vergaberecht ausgeschrieben werden.  

 

Die Handlungsleitlinien finden Sie hier.“  

 

Link zur Pressemitteilung: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200708-altmaier-mit-

schnelleren-und-einfacheren-auftragsvergaben-geben-wir-zusaetzlichen-schwung-fuer-wiederbelebung-unserer-

wirtschaft.html 

 

  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/Visitenkarten/visitenkarte-altmaier.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/konjunkturpaket.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/politik-fuer-den-mittelstand.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/politik-fuer-den-mittelstand.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/innovationspolitik.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/eu-ratspraesidentschaft.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/H/handlungsleitlinien-vergr-corona.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200708-altmaier-mit-schnelleren-und-einfacheren-auftragsvergaben-geben-wir-zusaetzlichen-schwung-fuer-wiederbelebung-unserer-wirtschaft.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200708-altmaier-mit-schnelleren-und-einfacheren-auftragsvergaben-geben-wir-zusaetzlichen-schwung-fuer-wiederbelebung-unserer-wirtschaft.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200708-altmaier-mit-schnelleren-und-einfacheren-auftragsvergaben-geben-wir-zusaetzlichen-schwung-fuer-wiederbelebung-unserer-wirtschaft.html
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hre Ansprechpartnerin: 

Petra Bachmann, petra.bachmann@abst-brandenburg.de, Tel.: 030/37 44 607 – 14 

 

 
 

 Recht ____________________________________  
 

OLG Karlsruhe zu besonderen Anforderungen an das Aufbringen der Textform 

Wie sollen Vergabestellen und Bieter damit umgehen, wenn Formulare noch Felder und besondere Hinweise 

enthalten, wonach die Bieter (über die Angaben in Vergabeplattformen bzw. Werkzeugen für die Bieter hinaus) 

gesonderte Angaben zu dem Namen und ggf. der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, machen müssen? 

Haben sich derartige Felder durch die E-Vergabe überholt oder führt die Nichtangabe sogar zum Ausschluss des 

Angebotes? Hierzu hat der Vergabesenat bei dem OLG Karlsruhe (Beschluss vom 19.02.2020 – 15 Verg 1/20) 

Stellung genommen. 

 

Sachverhalt 

Die Vergabestelle schrieb einen Bauauftrag im EU-weiten offenen Verfahren aus. Als Angebotsschreiben war das 

Formblatt KEV 115.2 (B) Ang EU zu verwenden. Auf der ersten Seite befand sich ein Feld, in das der Name etc. 

des Bieters einzutragen war. Das Formblatt endete auf Seite vier mit einem Kasten, der folgende Angaben vor-

sah:  

„Ort, Datum, Stempel und Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)„. Unterhalb dieses Feldes befand sich folgende 

durch Fettdruck hervorgehobene Formulierung: „Ist ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrie-

ben, bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklä-

rung abgibt, nicht angegeben oder ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben 

signiert, wird das Angebot ausgeschlossen.“ 

Ein Bieter füllte in seinem elektronischen Angebot dieses Feld nicht aus, woraufhin die Vergabestelle das Ange-

bot ausschloss. In dem anschließenden Nachprüfungsverfahren bestätigte die Vergabekammer den Ausschluss. 

Hiergegen wandte sich der Bieter mit einer sofortigen Beschwerde, wobei zunächst über den Antrag auf Verlän-

gerung der aufschiebenden Wirkung zu entscheiden war. Gemäß § 173 Abs. 2 Satz 2 und 3 GWB sind bei der 

Entscheidung über den Antrag auf Verlängerung der aufschiebenden Wirkung bis zur Entscheidung über die 

Beschwerde das Interesse der Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers, 

die Erfolgsaussichten der Beschwerde, die allgemeinen Aussichten des Antragstellers, den Auftrag zu erhalten, 

und das Interesse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens zu berücksichtigen. 

Abzulehnen ist der Antrag gemäß § 173 Abs. 2 Satz 1 GWB, wenn unter Berücksichtigung aller möglicherweise 

geschädigten Interessen die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die 

Beschwerde die damit verbundenen Vorteile überwiegen. 

 

Entscheidung: 

Der Vergabesenat sah für die sofortige Beschwerde nach der summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage 

keine hinreichende Aussicht auf Erfolg. Die Vergabestelle habe das Angebot der Bieterin zu Recht nach §§ 16 

EU Abs. 1 Nr. 2, 13 EU Abs. 1 Nr. 1 S. 1, 11 EU Abs. 4 VOB/A 2019 ausgeschlossen, weil die geforderte Form 

nicht eingehalten wurde. Die in § 11 EU Abs. 4 VOB/A 2019 vorgesehene Textform im Sinne von § 126 b BGB 

verlange, dass die Erklärung in einer Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen 

geeignete Weise abgegeben werde. Dabei müsse die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der 

Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. Hierdurch solle – 

insoweit ähnlich wie die Unterschrift bei der Schriftform – das Ende der Erklärung kenntlich gemacht und damit 

das Stadium des Entwurfs von dem der rechtlichen Bindung abgegrenzt werden. Die Kenntlichmachung des Ab-

schlusses einer Erklärung könne auf verschiedene Weise erfolgen, etwa durch die Nennung des Namens am 

Textende, ein Faksimile, eine eingescannte Unterschrift, den Zusatz „diese Erklärung ist nicht unterschrieben“, 

aber auch durch eine Datierung oder eine Grußformel. Der Formzwang soll Klarheit über den Inhalt und die Ver-

mailto:petra.bachmann@abst-brandenburg.de
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bindlichkeit gewährleisten. Im Angebot der Bieterin werde die Person des Erklärenden nicht genannt und der 

Abschluss der Erklärung nicht kenntlich gemacht. Denn die Bieterin habe das Angebotsformular unausgefüllt auf 

die Vergabeplattform hochgeladen. Nach dem Willen der Vergabestelle handele es sich bei dem Angebotsformu-

lar um die maßgebliche Erklärung, aus der sich ergebe, dass das Angebot eindeutig und nachprüfbar dem Bieter 

zuzuordnen sei und der Bieter den gesamten Angebotsinhalt rechtsverbindlich erklären wollte. Das von der Ver-

gabestelle zur Verfügung gestellte Angebotsschreiben diene gerade dazu, den Inhalt des aus mehreren Ange-

botsteilen bestehenden Angebots als verbindlich zu erklären. Dass dem Angebotsschreiben diese die Verbind-

lichkeit bestätigende Wirkung nach dem Willen der Vergabestelle zukommen sollte, lasse sich daraus entneh-

men, dass sie auf Seite 4 des Formblattes ausdrücklich darauf hingewiesen habe, ein elektronisch übermitteltes 

Angebot in Textform, bei dem der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben ist, 

werde ausgeschlossen. Der Vergabesenat hat herausgearbeitet, dass die eingereichten Angebotsunterlagen 

keine dem von der Vergabestelle vorgegebenen Angebotsvordruck vergleichbare, das gesamte Angebot der 

Antragstellerin umfassende entsprechende Erklärung enthielten. Diese Funktion erfülle auch das Deckblatt nicht, 

das nur Angaben zum Bieter, die Angebotssumme, das Datum des Angebotsschreibens und den Namen des 

Erklärenden, nicht jedoch den gesamten Angebotsinhalt, wie er in dem Angebotsanschreiben erfasst sei, und 

eine Erklärung, wonach der Bieter den gesamten Angebotsinhalt rechtsverbindlich erklärt, enthalte. Zudem habe 

die Vergabestelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die dortigen Angaben die Angaben im Angebot nicht 

ersetzten. Ebenso wenig sei eine eindeutige Zuordnung damit verbunden, dass die Antragstellerin die Daten über 

das von der Vergabeplattform zur Verfügung gestellte BIETERCOCKPIT hochgeladen habe und eine Verände-

rung der Daten nach dem Hochladen nicht mehr möglich sei. Diese Maßnahmen dienten der Integrität der Daten 

und der Gewährleistung der Vertraulichkeit der Angebote ebenso wie der Vermeidung von Manipulationen und 

dem Schutz von Betriebsgeheimnissen. Hierdurch werde jedoch nicht sichergestellt, dass der Bieter zweifelsfrei 

und deutlich zu erkennen gebe, dass der gesamte Angebotsinhalt einschließlich sämtlicher beigefügter Erklärun-

gen von ihm stammten und rechtsverbindlich erklärt würden. Diese Funktion erfülle vorliegend allein das Ange-

botsschreiben, da eine vergleichbare umfassende Erklärung der Antragstellerin nicht mit den Angebotsunterlagen 

eingereicht wurde. 

Für die Entscheidung des Falles unerheblich sei, ob sich aus den Vergabeunterlagen und der Gestaltung des 

Angebotsschreibens zwingend ergebe, dass bei einer Angebotsabgabe in Textform der Name der natürlichen 

Person in dem Kasten auf Seite 4 aufgeführt werden müsse. Dies müsse schon deshalb nicht entschieden wer-

den, weil die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, an keiner Stelle des Angebotsschreibens aufgeführt sei. 

Allerdings verlange bereits die Einhaltung der Textform nach § 126 b BGB, wonach das Ende der Erklärung 

kenntlich zu machen und damit das Stadium des Entwurfs von der rechtlichen Bindung abzugrenzen sei, dass am 

Ende der Erklärung eine entsprechende Kennzeichnung erfolgen müsse. Unerheblich sei, ob die Vergabestelle 

dadurch, dass sie die Art der Kennzeichnung nicht den Bietern überließ, sondern die Angabe des Namens ver-

langte, eine nicht nach §§ 13 EU Abs. 1 Nr. 1 S. 1, 11 EU Abs. 4. VOB/A 2019 vorgesehene Verschärfung des 

Schriftformerfordernis vornahm, weil eine entsprechende Rüge gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB präkludiert 

wäre. 

 

Rechtliche Einordnung: 

Die rechtliche Einordnung dieser Entscheidung fällt nicht besonders leicht, wie fast immer, wenn Jura auf IT trifft. 

Zunächst sind zwei Aspekte besonders hervorzuheben: Einerseits hat die Vergabestelle in den Vordrucken unter 

Androhung des Angebotsausschlusses gefordert, dass in dem Angebotsschreiben die handelnde Person anzu-

geben ist. Zum anderen enthielt das Angebotsschreiben laut Angabe des Gerichts Informationen, die über den 

Informationsgehalt des vom BIETERCOCKPIT generierten Deckblattes hinausgingen. Bezogen auf diese Beson-

derheiten ist zunächst festzustellen, dass sowohl die Vergabekammer, als auch der Vergabesenat explizit offen-

gelassen haben, ob die Abfrage des Namens der handelnden Person überhaupt vergaberechtlich zulässig wäre, 

da dies auch eine nicht vorgesehene Verschärfung der Formvorschriften sein könne. Letztlich wurde diese Frage 

nicht beantwortet, weil eine entsprechende Rüge präkludiert gewesen wäre. Vor diesem Hintergrund stellt sich 

die Frage, was die vorstehende Entscheidung für die E-Vergabe bedeutet. Soweit ersichtlich, generieren wesent-

liche E-Vergabesysteme bei der Angebotsabgabe ein Deckblatt, das die Textform im Sinne einer „Containerlö-

sung“ auf den Angebotsinhalt erstrecken soll. Die „Container- bzw. Deckblattlösung“ hat den Charme, dass der 
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Bieter nicht – wie in der schriftlichen Welt – sämtliche Formulare mit seinem Namenseintrag versehen muss. Der 

Gedanke des Deckblattes in Textform ist, dass es durch Verweise die übrigen Angebotsunterlagen inkorporiert. 

Dies lässt sich mit einem Vertrag vergleichen, bei dem zwar der eigentliche Vertragstext unterschrieben ist, die in 

der Anlage befindlichen Dokumente aber nicht. Über einen Verweis in dem unterschriebenen Vertragstext werden 

die Anlagen ebenfalls Teil des unterschriebenen Vertrags. 

Der Vergabesenat hat sich mit diesem vom BIETERCOCKPIT generierten Deckblatt auseinandergesetzt und 

angemerkt, dass die eingereichten Angebotsunterlagen keine dem von der Vergabestelle vorgegebenen Ange-

botsvordruck vergleichbare, das gesamte Angebot der Antragstellerin umfassende entsprechende Erklärung ent-

hielten. Explizit hat er festgestellt, dass diese Funktion auch das Deckblatt nicht erfülle, das nur Angaben zum 

Bieter, die Angebotssumme, das Datum des Angebotsschreibens und den Namen des Erklärenden, nicht jedoch 

den gesamten Angebotsinhalt, wie er in dem Angebotsanschreiben erfasst sei, und eine Erklärung, wonach der 

Bieter den gesamten Angebotsinhalt rechtsverbindlich erklärt, enthalte. 

Damit kommt der inhaltlichen Gestaltung des Deckblattes in der jeweiligen E-Vergabe-Software eine entschei-

dende Bedeutung zu.  

Unabhängig von der rechtlichen Zulässigkeit ist es durchgängige Praxis, dass Vergabestellen weitergehende 

Forderungen aufstellen, wonach in einzelnen Dokumenten die handelnde Person explizit aufgeführt sein soll. An 

dieser Stelle seien ein paar kritische Bemerkung erlaubt: Mit der E-Vergabe soll die Angebotsabgabe für die Bie-

ter erleichtert werden. Die hierfür auf dem Markt üblichen Systeme machen nachträgliche Manipulationen der 

Angebotsinhalte unmöglich und fragen den Namen des handelnden Bieters sowie der natürlichen Person ab. 

Warum wird der Name nochmals wie in der „guten alten papiergebundenen Formularwelt“ abgefragt und muss 

erneut in Formulare eingetragen werden? Ein Mehr an Rechtssicherheit wird dadurch jedenfalls nicht erzielt; 

demgegenüber aber eine weitere Fehlerquelle begründet. Hinzu kommt, dass die Gestaltung des in Rede ste-

henden Formulars nicht unbedingt eindeutig ist. Wenn in einem für eine Unterschrift vorgesehenen Formularfeld 

der Zusatz steht „nur bei schriftlichen Angeboten“ ist es nicht verwunderlich, dass bei der E-Vergabe die Bieter 

dieses Feld nicht ausfüllen. Besonders irritierend wird die konkrete Formulierung im Formular, wenn im Hinblick 

auf den Ausschluss ein solcher bei postalischen Angeboten erfolgen soll, wenn die Unterschrift nicht an dieser 

Stelle (im Formular) erfolgt, gerade beim Hinweis auf das Anbringen bzw. den Umfang der Textform aber gerade 

nicht auf „diese Stelle“ verwiesen wird, was den Schluss nahelegt, dass der Textform durch die Namensnennung 

auch an anderer Stelle, wie z.B. in dem vorgenannten Deckblatt, nachgekommen werden kann. E-Vergabe kann 

in der Praxis nur dann funktionieren, wenn sich auch die öffentlichen Auftraggeber entsprechend verhalten. Bildet 

man mit E-Vergabe nur die Papierwelt ab, indem beispielsweise bei elektronischen Angeboten wieder mehrfach 

Namen und Adressen eingegeben werden müssen, konterkariert man die Möglichkeiten des technologischen 

Fortschritts. Hier ist auch der Normgeber gefragt. Ein interessantes Beispiel ist auch das Vier-Augen-Prinzip bei 

der Angebotsöffnung, das nachträgliche Manipulationen des (papiergebundenen Angebotes) durch späteres Aus-

füllen von Preisen, den Austausch von Angebotsbestandteilen etc. verhindern soll. Welchen Sinn dies bei elekt-

ronischen Angeboten noch ergibt, wenn diese systemseitig unveränderlich gespeichert, mit zertifizierten Zeit-

stempeln versehen wurden etc., erschließt sich nicht. Es sieht ganz so aus, als ob auch hier die papiergebundene 

Welt einfach in das digitale Zeitalter übertragen wurde. Vielleicht dauert es – wie auch in anderen Bereichen – bis 

die Vorschriften angepasst wurden und die Praxis darauf reagiert. Bis dahin fährt – bildlich gesprochen – auf der 

E-Lok neben dem Lokführer noch der Heizer wie zu Zeiten der Dampflok mit. 

 

OLG Karlsruhe, Beschl. vom 19.02.2020 (Az.: 15 Verg 1/20) 

 

Gastbeitrag: Norbert Dippel, Syndikus, Cosinex GmbH Bochum, Nordrhein-Westfalen 

 

  



Auftragswesen       
          Aktuell                                                                              

August 2020 
 

Gemeinsamer Newsletter der Auftragsberatungsstellen in Deutschland – Unser Service ist Ihr Gewinn! 
5 

 

 International ______________________________  
 

Aus der EU 

Fairer Wettbewerb bei öffentlichen Ausschreibungen ‒ Konsultationen der EU Kommission 

Die EU-Kommission sieht in der heutigen stark verflochtenen Weltwirtschaft die Gefahr, dass drittstaatliche Sub-

ventionen den EU-Binnenmarkt verzerren und den fairen Wettbewerb zum Vorteil der Begünstigten untergraben. 

Dies betrifft neben dem Erwerb von EU-Unternehmen oder Investitionsentscheidungen auch den fairen Zugang 

von Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen, der über das Binnenmarkt-Regelwerk gewährleistet ist und von dem 

auch die öffentlichen Auftraggeber profitieren. Um solchen Verzerrungen im Binnenmarkt durch Subventionen 

aus Drittstaaten zu begegnen, hat die Kommission am 17. Juni 2020 ein Weißbuch angenommen. Das Weißbuch 

eröffnet die Diskussion mit den Mitgliedstaaten, europäischen Organen und Einrichtungen, Interessenträgern, der 

Wirtschaft, den Sozialpartner und anderen interessierten Kreisen, wie diese Herausforderungen anzugehen sind. 

Zu den im Weißbuch vorgestellten Optionen führt die Kommission eine öffentliche Konsultation durch, an der eine 

Beteiligung bis zum 23. 09.2020 möglich ist. Auf Basis der Ergebnisse der Konsultation soll dann auch ein Vor-

schlag für geeignete gesetzgeberische Instrumente unterbreitet werden. Das Teilinstrument 3 im Weißbuch be-

fasst sich mit den Subventionen aus Drittstaaten bei EU-Vergabeverfahren und stellt Optionen vor, mit denen 

Wettbewerbsverzerrungen begegnet werden kann. Die Pressemitteilung der Kommission zur Annahme des 

Weißbuchs und das Weißbuch finden Sie hier. 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Steffen Müller, muellers@abz-bayern.de, Tel.: 089/51163173 

 
 
 

 Aus den Bundesländern ____________________  
Mecklenburg-Vorpommern: Erste Verwaltungsvorschrift zur Änderung des Corona-Vergabeerlasses 

Mit Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit vom 15.06.2020 wurde die Gül-

tigkeit des Erlasses über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vom 

14.04.2020 verlängert bis zum 31.12.2020. Damit können Liefer-, Dienst- und Bauleistungen, die unmittelbar oder 

mittelbar zur Eindämmung der Corona-Pandemie oder deren Folgen beitragen, weiterhin bis zur Höhe der jewei-

ligen EU-Schwellenwerte unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

ohne Durchführung eines förmlichen Vergabeverfahrens analog eines Direktauftrages beschafft werden. Auf eine 

Markterkundung kann dabei verzichtet werden. Die Erleichterungen gelten insb. für medizinische Bedarfsgegen-

stände (Heil- und Hilfsmittel), um der Verbreitung des Virus bestmöglich entgegen zu wirken (z.B. Schutzklei-

dung, Schutzmasken, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und medizinische Geräte wie etwa Beatmungsge-

räte) und auch für Gegenstände oder Bauleistungen für die medizinische Versorgung (z.B. die Errichtung von 

Corona-Test-Stationen). Des Weiteren können solche öffentlichen Aufträge, die der Aufrechterhaltung des 

Dienstbetriebs in der öffentlichen Verwaltung dienen, direkt vergeben werden (z.B. Lieferungen und Leistungen, 

die zur Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen dienen, Videokonferenztechnik und die Erweiterung von IT-

Leitungskapazitäten). Vor Inanspruchnahme dieser Vereinfachungen ist zu prüfen, ob Bedarfsgegenstände über 

bestehende Rahmenverträge bezogen werden können.  Den Erlass finden Sie hier. 

  

Ihr Ansprechpartner: 

Lars Wiedemann, wiedemann@abst-mv.de, Tel. 0385/61738117 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1070
mailto:muellers@abz-bayern.de
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft,%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Auftragswesen/Corona_Vergabe_AmtsBl_17_2020.pdf
mailto:wiedemann@abst-mv.de
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Rheinland-Pfalz: Temporäre Erhöhung der Wertgrenzen in Rheinland-Pfalz 

Um den direkten Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz entgegenzuwirken, hat das Land 

temporär die Wertgrenzen angehoben (Rundschreiben „Vergaberechtliche Erleichterungen zur Konjunkturförde-

rung“ vom 29. Juni 2020). Beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Freihändige Vergaben 

sind ohne nähere Begründung zugelassen, wenn bei einer zu vergebenden Leistung der geschätzte Auftragswert 

die folgenden Wertgrenzen nicht überschreitet: Bauleistungen nach der VOB/A bis 1,0 Mio. Euro (beschränkte 

Ausschreibung), bis 100.000 Euro (freihändige Vergabe). Liefer- und Dienstleistungen nach der VOL/A bis 

100.000 Euro (beschränkte Ausschreibung, freihändige Vergabe). Die Grundsätze des Wettbewerbs, der Trans-

parenz sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bleiben unberührt. Die Regelungen gelten zunächst bis 31. 

Dezember 2020.  Das Rundschreiben kann hier abgerufen werden: https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschafts-

und-innovationspolitik/wettbewerbspolitik/vergaberecht/nationale-vergabeverfahren/  

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Dagmar Lübeck, luebeck@eic-trier.de, Tel.: 0651/97567 - 16 

 

Thüringen: Beschaffungsamt: Neue Dienststelle in Erfurt eröffnet 

ERFURT, 02.07.2020 - Das Beschaffungsamt des BMI (BeschA) hat gestern seine Dienststelle in Erfurt offiziell in 

Betrieb genommen. 

 

Mit Eröffnung der neuen Dienststelle des Beschaffungsamtes am 01.07.2020 werden in Erfurt zunächst 75 neue 

Arbeitsplätze in der Beschaffung für die Bereiche IT und Innere Sicherheit angesiedelt, um dem gestiegenen 

Bedarf an Beschaffungsleistungen gerade auf diesen Feldern Rechnung zu tragen. 

Es werden fünf Referate aufgebaut: 

 Informations- und Kommunikationstechnik 

 Luftsicherheits-, Analyse- und Medizintechnik, Optik, Sondereinrichtungen 

 Mobile einsatztaktische Systeme, Luftfahrtwesen 

 Bekleidung und 

 Dienstleistungen 

Als größter ziviler Beschaffer des Bundes kümmert sich das BeschA um die Beschaffung von Waren und Dienst-

leistungen für Behörden, Stiftungen und Organisationen des Bundes. Vergangenes Jahr setzte das Beschaf-

fungsamt Einkaufsprojekte im Wert von rund 5,3 Milliarden Euro um. Das Spektrum reicht dabei von Software- 

und Hardware-Projekten über Spezialausrüstung für Sicherheitskräfte bis hin zu tonnenschweren Fahrzeugen für 

den Katastrophenschutz oder maritimen Einsatzschiffen für die Bundespolizei. 

 

(Quelle: Beschaffungsamt) | B_I MEDIEN 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Markus Heyn, markus.heyn@erfurt.ihk.de, Tel.: 03643/8854 – 0 

 

  

https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschafts-und-innovationspolitik/wettbewerbspolitik/vergaberecht/nationale-vergabeverfahren/
https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschafts-und-innovationspolitik/wettbewerbspolitik/vergaberecht/nationale-vergabeverfahren/
mailto:luebeck@eic-trier.de
mailto:markus.heyn@erfurt.ihk.de
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 Veranstaltungen ___________________________  
 

19. und 25. August, 17. und 24. September 2020: Vergaberecht für Einsteiger: Anfängerkurs für Auftragge-

ber und Bieter ohne Vorkenntnisse  

Das Seminar richtet sich an diejenigen, die bislang noch keine Erfahrung im Vergaberecht gesammelt haben und 

die Struktur und Grundsätze des Vergaberechts kennenlernen und begreifen wollen. Das Beschaffungswesen ist 

ein Milliardenmarkt, über dessen strenge Vergaberegelungen ein akquirierendes Unternehmen Kenntnisse besit-

zen muss, wenn es erfolgreich Aufträge erlangen will. Für den öffentlichen Auftraggeber entscheidet ein rechts-

konformer Verfahrensablauf darüber, ob Bauleistungen, der Kauf von Gütern oder die Inanspruchnahme einer 

Dienstleistung wirtschaftlich beschafft werden und zeitnah zur Verfügung stehen.  

Das Seminar vermittelt die wichtigsten Regelungen für alle Beteiligten im Vergabeverfahren. Sie erhalten prakti-

sche Hinweise, wie Sie als Auftraggeber ein Vergabeverfahren fehlerfrei vorbereiten und durchführen. Als Unter-

nehmen oder Büro erfahren Sie, was als Bewerber oder Bieter bei einer öffentlichen Auftragsvergabe zu beach-

ten ist. Es geht darum, Kardinalfehler zu erkennen, die die Auftragsvergabe verzögern oder einen Bieter vom 

Wettbewerb ausschließen könnte und dies auf beiden Seiten des Verfahrens zu vermeiden. Anhand aktueller und 

praxisnaher Beispiele aus der Rechtsprechung werden die vergaberechtlichen Grundlagen anschaulich erläutert. 

Das Seminar lässt den Teilnehmern viel Raum für Ihre Fragen und einen gemeinsamen Dialog.  

Erörtert werden wichtige Regelungen, die bei großen Auftragswerten nach EU-Vergaberecht sowie bei kleineren 

Auftragswerten nach nationalem bzw. hessischem Vergaberecht einzuhalten sind. Dabei werden Unterschiede 

bei den Verfahrensvorschriften hervorgehoben, die sich bei der Vergabe von Bauleistungen, Liefer- und Dienst-

leistungen ergeben. Für Zuwendungsnehmer wird auch auf Unterschiede zwischen dem Hessischen Vergabe-

recht und der Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) eingegangen. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

Termin 1: 19. August 2020, 10:30 - 15:30 Uhr 

Ort 1:  Industrie- und Handelskammer Fulda 

 

Termin 2: 25. August 2020, 10:30 - 15:30 Uhr 

Ort 2:  Industrie- und Handelskammer Frankfurt 

 

Termin 3: 17. September 2020, 10:30 - 15:30 Uhr 

Ort 3:  Handwerkskammer Kassel 

 

Termin 4: 24. September 2020, 10:30 - 15:30 Uhr 

Ort 4:  Industrie- und Handelskammer Wiesbaden 

 

 

Referentin:  Syndikusrechtsanwältin Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt: 175,00 € für Mitgliedsunternehmen/Büros/Vergabestellen 

 

 

27. August und 9. September 2020: Vertiefungsseminar Vergaberecht: Praxisrelevante Themen der aktuel-

len Rechtsprechung  

Dieses Seminar ist für Teilnehmer mit mindestens einem Jahr Praxiserfahrung bei Ausschreibungen zu empfeh-

len und geht auf die Vergabe und Angebotserstellung aller Arten von Leistungen ein. Es hat den Anspruch, den 

Beteiligten vertiefende Kenntnisse, die über die Grundkenntnisse eines Vergabeverfahrens hinausgehen, anhand 

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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aktueller Entscheidungen der Vergabekammern und Gerichte zu vermitteln. Durch die selektive Themenauswahl 

kann ausführlicher auf typische Praxisprobleme eingegangen werden. Intensiv werden die Voraussetzungen ei-

ner rechtsfehlerfreien Durchführung eines Vergabeverfahrens, insbesondere bei elektronischer Durchführung 

erläutert. Bieter und Auftraggeber lernen, die zulässigen und zu empfehlenden Kommunikationsmöglichkeiten 

sicher zu beherrschen. Auftraggeber erfahren, welche Kardinalfehler im Verfahren unbedingt zu vermeiden sind 

und wie sie Fehler korrigieren können, um die zügige Fortsetzung des Verfahrens nicht zu gefährden. Den Bie-

tern werden Strategien erläutert, wie sie alle notwendigen Informationen zur Angebotsabgabe erhalten und sie 

einen Angebotsausschluss vermeiden. Ein weiterer Schwerpunkt befasst sich auch mit den neuen Spielräumen, 

die das Vergaberecht Auftraggebern und Auftragnehmern inzwischen bietet, um Nachträge rechtskonform „ohne 

Vergabeverfahren“ zu beauftragen oder auch Direktvergaben durchzuführen. Im Seminar werden unterschiedl i-

che Regelungsinhalte, die bei Bau- bzw. Dienst- und Lieferleistungen immer noch bestehen, ausführlich darge-

legt. Gleiches gilt für inhaltliche Abweichungen des EU-Verfahrensrechts und der UVgO zum nationalen oder 

auch hessischen Vergaberecht. Bringen Sie Ihre Praxiserfahrungen und -probleme in die Diskussion ein. Das 

Seminar strebt einen Austausch zu allen angesprochenen Fragen zwischen Unternehmen, Auftraggebern und 

Referenten an. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 
Termin 1: 27. August 2020, 10:30 - 16:30 Uhr 

Ort 1:  Industrie- und Handelskammer Darmstadt Rhein Main Neckar 

 

Termin 2: 09. September 2020, 10:30 - 16:30 Uhr 

Ort 2:  Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill, Dillenburg 

 

Referenten: Syndikusanwältin Brigitta Trutzel, Geschäftsführerin ABSt Hessen, Wiesbaden 

   Dr. Peter Braun, Partner Dentons, Frankfurt 

Teilnahmeentgelt: 175,00 € für Mitgliedsunternehmen/Büros/Vergabestellen 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

01. September 2020: Sonderseminar Wie hätten Sie’s denn gern – darf’s ein bisschen schneller sein? 

Möglichkeiten der Beschaffung bei Eilbedürftigkeit auch unabhängig von Corona 

 

Häufig stehen die Vergabestellen vor der Herausforderung, zügig und „unbürokratisch“ beschaffen zu müssen. 

Dringender Bedarf ist mittlerweile nicht mehr die Ausnahme. 

Der Referent geht in dem Seminar auf vielfältige Möglichkeiten der Beschaffung bei Eilbedürftigkeit ein. Beschleu-

nigte Verfahren, Dringlichkeitsverfahren und Möglichkeiten kurzfristiger Bedarfsdeckung durch Standardverfahren 

werden erläutert. Daneben stellt der Referent auch Verfahren (zum Beispiel sog. „Zulassungssysteme“) außerhalb 

des Vergaberechts vor. 

Schlussendlich wird der Referent auf die von der Bundesregierung geplanten und zum Teil bereits veranlasste 

Maßnahmen zur Beschleunigung und Erleichterung der Vergabeverfahren anlässlich der Corona Pandemie ein-

gehen und eine rechtskonforme praxisnahe Anwendung darlegen. 

Das Seminar wendet sich an alle Vergabestellen, Unternehmen und freischaffende Planungsbüros, die sich über 

diese Neuerung informieren möchten. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf Aspekten, die sich für die Pra-

xis als nutzbar erweisen können. Auf Fragen und Beiträge der Teilnehmer wird ausführlich eingegangen. Es be-

steht genügend Zeit für die Diskussion zwischen Referent und Teilnehmerinnen/n, um einen lebendigen Dialog zu 

fördern. 

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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Der Referent ist Dipl. Verwaltungswirt ist langjähriger Mitarbeiter im Vergabe-Referat IB6 Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie. Hans-Peter Müller hat u.a. an der Fortentwicklung und an den Regelungswerken zum 

Vergaberecht sowie an zahlreichen Kommentaren zum Vergaberecht mitgewirkt. Er ist ein hervorragender Ken-

ner der Materie aus erster Hand. 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

Termin:   01. September 2020, 10:30 – ca. 15.30 Uhr 

Ort:    Industrie- und Handelskammer Wiesbaden 
Referent:   Hans-Peter Müller, Referat Öffentliches Auftragswesen IB6, BMWI.  
Teilnahmeentgelt:  175 € für Mitgliedsunternehmen/Büros/Vergabestellen 

 

 

02. September 2020: Einführungsseminar zur elektronischen Vergabe mit der eHAD 

Dieses Seminar wendet sich an öffentliche Auftraggeber in Hessen und Planungsbüros, die im Auftrag öffentli-

cher Auftraggeber in Hessen Vergabeverfahren durchführen und bisher die HAD-Erfassungssoftware genutzt 

haben. In dieser Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, die elektronische Vergabe der eHAD und die einge-

setzte Software, den AI VERGABEMANAGER, kennenzulernen und die grundlegende Anwendung zu erlernen. 

 
Anhand von Beispielen in der eHAD-Testumgebung werden Ihnen ein bis zwei vollständige elektronische Verga-

beprozesse (VgV /VOB) von der Erfassung bis hin zur Zuschlagserteilung und Archivierung vorgeführt und erläu-

tert. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen die Besonderheiten in der Durchführung von Beschränkten Ausschreibun-

gen/Freihändigen Vergaben mit dem AI VERGABEMANAGER. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

Termin:   02. September 2020, 10:00 – ca. 16.30 Uhr 

Ort:    Handwerkskammer Wiesbaden 

Referentin:   Doris Stiehl, Informatikerin B. Sc., Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt:  100 € 

 

 

 

  

file:///C:/Users/eva.braun/AppData/Local/Temp/$$dv$$/www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
file:///C:/Users/eva.braun/AppData/Local/Temp/$$dv$$/www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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